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Im Alltag überfordert
In der Schweiz können Hunderttausende kaum lesen und rechnen

SEBASTIAN BRIELLMANN

In der Schweiz lebt fast eine Million
Menschen zwischen 16 und 65 Jahren, die
mit einfachsten Gegebenheiten des täg-
lichen Lebens überfordert sind. 844 000
Personen, so sagt es das Bundesamt für
Statistik (BfS), können kaum lesen, rech-
nen und Probleme lösen. Das Amt prä-
zisiert mit neuen Einschätzungen die
Resultate einer Studie der OECD, die
als «Pisa für Erwachsene» bekannt ist,
vom vergangenen Dezember.

Aufgedröselt sind die Zahlen noch
höher: 1,67 Millionen haben in mindes-
tens einer dieser drei Kategorien kaum
Kompetenzen. Im Lesen schneiden
1,25 Millionen schlecht ab, in Mathema-
tik 1,06 Millionen und im Problemlösen
1,38 Millionen.Was das konkret bedeutet,
lässt sich an Beispielen darlegen. Jeder
Zehnte versteht etwa folgende Auffor-
derung nicht: «Bitte bringen Sie Ihr Kind
bis 10 Uhr in den Kindergarten.» In
der Mathematik scheitern viele an sim-
plen Berechnungen. Ein Beispiel: Wenn
für 5 Quadratmeter eine Putzmischung
von 20 Kilogramm benötigt wird, wie
viel braucht es dann für eine Wand von
5 mal 4 Metern? Die Aufgabe gilt schon
als eine von «mittlerer Schwierigkeit» –

die Lösung, 80 Kilogramm, bekommt nur
noch die Hälfte aller Personen hin.

Etwas beschönigend wird bei den
Millionen Menschen, die in mindestens
einer Kategorie überfordert sind, von
«geringen Kompetenzen» gesprochen.
De facto heisst das jedoch, dass diese
Personen nicht in der Lage sind, Pro-
bleme zu lösen, die mehrere Schritte bis
zur Lösung erfordern. Schon gar nicht,
wenn sich das Ziel im Prozess ändern
sollte. Das ist jedoch Alltag – der also
kaum bewältigbar ist. Das hat Auswir-
kungen auf die Gesellschaft. Die be-
troffenen Geringqualifizierten sind all-
gemein weniger zufrieden, haben weni-
ger Vertrauen in die Mitmenschen – und
sie engagieren sich seltener in freiwilli-
gen Tätigkeiten. Auch ihre Möglichkei-
ten zur politischen Mitsprache schätzen
sie deutlich weniger hoch ein.

Die Resultate sind auch eine Folge da-
von, dass die Schweiz ein beliebtes Ein-
wanderungsland ist. Wer in der Schweiz
geboren oder aus einem Nachbarland
eingewandert ist, weist deutlich bessere
Werte auf. 62 Prozent der Gruppe mit ge-
ringen Kompetenzen haben keine Lan-
dessprache als Hauptsprache – Auslän-
der, schreibt das Bundesamt für Statistik,
sind also «überproportional» vertreten.

Interessant ist auch, dass es das BfS
selbst ist, das sich bei den Details erstaunt
gibt. Obschon man «erwarten würde»,
dass der Anteil der Ausländer bei den
Geringqualifizierten abnehme, je län-
ger die Personen in der Schweiz lebten,
trete das Gegenteil ein. Jene, die bereits
vor fünf oder mehr Jahren eingewandert
sind, sind übervertreten. Das BfS erklärt
sich das damit, dass später Zugewanderte
besser ausgebildet und jünger seien.

Ein weiterer Grund dürfte sein, dass
die niedrigen Kompetenzen auch mit
dem familiären Hintergrund zusam-
menhängen. Die Eltern von Personen
mit geringen Kompetenzen hatten sel-
tener höhere Bildungsabschlüsse, sagt
das BfS. Das belegt etwa die Tatsache,
dass nur 90 Prozent einen Sekundar-
stufe-2-Abschluss erreichen. Dieser gilt
gemäss Bund als «minimale Vorausset-
zung für einen erfolgreichen Eintritt in
das Erwerbsleben».

Wenn jeder Zehnte grosse Mühe be-
kundet, einen Job zu finden, ist das ein
Problem. Vor allem für Menschen mit
geringen Kompetenzen. Sie sind nur zu
71 Prozent erwerbstätig (Gesamtbevöl-
kerung: 83 Prozent). Oft sind sie Ge-
ringverdiener. Auch beziehen sie häufi-
ger Sozialleistungen.

Religiöses Symbol oder Zeichen von Unterdrückung?
Der Bundesrat ist gegen ein Kopftuchverbot für Schülerinnen – Experten und Interessenvertreter sind sich uneins

DANIEL GERNY, ANDREA FOPP

Kaum jemand nahm Notiz davon, als
der Genfer Staatsrat vor fast 30 Jahren
einen weitreichenden Entscheid traf:
Während des Schulunterrichts sei es
Lehrerinnen künftig verboten, ein Kopf-
tuch zu tragen, weil dies mit dem Prinzip
einer laizistischen Schule nicht verein-
bar sei. In der Schweiz lebten erst knapp
200 000 Musliminnen und Muslime, und
die Bildung von Parallelgesellschaf-
ten war noch kein Thema. Die Genfer
Regierung lancierte eine Debatte, die
bis heute andauert: Unter welchen Be-
dingungen ist das Tragen des Kopftuches
an Schulen mit den Werten einer west-
lichen, liberalen Gesellschaft vereinbar?

Diese Woche hat sich der Bundesrat
ein weiteres Mal damit beschäftigt: Er
will Schülerinnen das Tragen des Kopf-
tuchs an öffentlichen Schulen nicht
verbieten. Der Staat solle sich bezüg-
lich religiöser Symbole neutral verhal-
ten. Das Thema wird schon bald auch
das Parlament beschäftigen: Der Tessi-

ner Nationalrat Lorenzo Quadri ver-
langt ein Gesetz für die Einführung
eines Kopftuchverbots für Mädchen
unter 15 Jahren. Die NZZ wollte von
vier Fachleuten wissen, wie sie ein sol-
ches Verbot beurteilen.

Die Politikwissenschafterin

Als Jugendliche in Jemen trug Elham
Manea den Hijab – so verlangte es die
gesellschaftliche Norm, um «die Män-
ner vor den Reizen der Frauen zu schüt-
zen». Heute sieht sie das anders: «Gott
hat nichts zu tun mit meinen Haaren.»
Für sie steht der Schleier nicht für Fröm-
migkeit, sondern für eine patriarchale
kulturelle Praxis, welche Frauen in ihrer
Selbstbestimmung einschränkt. Ihn ab-
zulegen, erlebte Manea als Moment per-
sönlicher Befreiung.

Die Titularprofessorin für Politik-
wissenschaft an der Universität Zürich
ist auf den arabischen Nahen Osten spe-
zialisiert und sieht die Ausweitung des
politischen Islams kritisch. Sie habe bei

ihren Forschungsaufenthalten in Süd-
afrika, Grossbritannien oder in der
Mena-Region eine Korrelation zwischen
zunehmendem Fundamentalismus und
der Verschleierung schon ganz junger
Mädchen im Kleinkindalter gesehen:
«Das hat mich schockiert.»

2021 gehörte Manea daher zu den
prominentesten islamischen Befürwor-
terinnen des Burkaverbots, welches die
Schweizer Bevölkerung an der Urne
angenommen hat. Doch in Bezug auf
ein Kopftuchverbot an Schulen ist die
Politwissenschafterin ambivalent: «Hier
geht es um Kinder», sagt sie. Betrof-
fene Mädchen drohten zwischen Fami-
lie und Staat aufgerieben zu werden. Im
schlechtesten Fall bewirke das Verbot
das Gegenteil von dem, was man errei-
chen wolle: Statt Mädchen zu schützen,
setze man sie zusätzlich unter Druck.

Um das zu verhindern, wünscht sich
Manea eine breitere Debatte über die
religiöse Mündigkeit von Kindern. Eine
Möglichkeit sei, religiöse Symbole für alle
Schülerinnen und Schüler unter 16 Jah-

ren zu verbieten. Als Konsequenz wären
Kopftücher ebenso untersagt wie Kip-
pas oder Kreuze. «Damit vermeidet man,
dass einzig muslimische Mädchen in den
Fokus rücken und stigmatisiert werden.»

Die Politikerin

Die Aargauer Mitte-Ständerätin Mari-
anne Binder macht sich seit Jahren für
ein Kopftuchverbot für Schülerinnen
unter 16 Jahren stark. Ihr Vorstoss war
es, der den aktuellen Bericht des Bun-
desrates ausgelöst hat. Zufrieden ist
sie damit nicht: «Der Bundesrat argu-
mentiert mit der Religionsfreiheit. Das
ist für mich nicht nachvollziehbar.» Es
sei inakzeptabel, unter dem Vorwand
der Religionsfreiheit die individuellen
Rechte von Mädchen zu beschränken:
«So machen wir die Religionsfreiheit
selber zu einer Religion.»

Binders Engagement für ein Kopf-
tuchverbot an Schulen hat auch mit
einem Erlebnis zu tun, das inzwischen
mehr als zwanzig Jahre zurückliegt. Da-
mals erzählte ihr eine junge Muslimin,
wie sehr sie als Mädchen darunter ge-
litten habe, das Kopftuch in der Schule
tragen zu müssen – während für ihre
Brüder keine Vorschriften gegolten
hätten. Sie habe nicht verstanden, wes-
halb der Staat sie nicht vor diskrimi-
nierenden Regeln schütze, wenn die-
ser doch Freiheit und Rechtsgleichheit
so hochhalte. Binder ist deshalb über-
zeugt: «Schule muss ein Freiraum für
unsere Werte bleiben – Freiheit, gleiche
Rechte, Chancengleichheit.»

Das bedeutet für Binder allerdings
nicht, dass an der Schule alle religiösen
Symbole verboten werden sollen. Man
solle sich durchaus zu seiner Religion
bekennen dürfen, sagt sie. Wenn jemand
ein Schmuckstück trage, das die Zugehö-
rigkeit zu einer Religion zeige, müsse das
erlaubt bleiben: «So verstehe ich jeden-
falls die Religionsfreiheit. Das Kopftuch
drückt hingegen vor allem Unterord-
nung und Diskriminierung aus.»

Der Vertreter der Muslime

Önder Günes ist Präsident der Föde-
ration Islamischer Dachorganisationen
Schweiz (FIDS). Er hat den Verdacht,
dass es in dieser Debatte gar nicht um
den Schutz der Mädchen, sondern um
die nächsten Wahlen geht. «Politiker be-
wirtschaften Vorurteile gegenüber Mus-
limen auf dem Rücken von Kindern»,
kritisiert er.

Mit einem Kopftuchverbot erwecke
man den Eindruck, der Islam sei etwas
Schlechtes und man dürfe Muslimin-
nen das spüren lassen. Vielfach werde
die Religion mit extremistischem Fun-
damentalismus verwechselt, obwohl
die meisten Muslime nichts damit zu
tun hätten: «Wie stark ist die Stimmung
gegen Muslime geworden, dass Politiker
sich trauen, die Religionsfreiheit auch
in der Öffentlichkeit abseits der Schule
derart einschränken zu wollen?», fragt
Günes. Er bezieht sich auf politische
Forderungen, die das Kopftuch an allen
öffentlichen Orten untersagen wollen.

Vor der Pubertät sind Mädchen ge-
mäss dem Koran nicht verpflichtet, ein
Kopftuch zu tragen. Für muslimische
Eltern, davon ist Günes überzeugt, sei
es kontraproduktiv, Töchter zum Tragen
eines Schleiers zu zwingen – «dann legen
sie ihn erst recht ab, sobald sie auszie-
hen». Viele Mädchen verschleierten sich
freiwillig, weil sie sich ihre Mütter oder
andere Frauen aus dem eigenen Umfeld
zum Vorbild nähmen. «Das ist eine Frage
der Sozialisation.» Für Mädchen, die dazu
gezwungen würden, gebe es bereits heute
rechtliche Möglichkeiten, sich zu wehren.
Die FIDS biete gerne Unterstützung an.

Der Jurist

Das Verbot, in einer öffentlichen Schule
ein Kopftuch zu tragen, stelle einen Ein-
griff in die Religionsfreiheit dar, sagt
der Zürcher Staatsrechtsprofessor Felix
Uhlmann. Zwar hat das Bundesgericht
1997 erklärt, dass ein Kopftuchverbot im
Primarunterricht für Lehrpersonen mit
dem Prinzip öffentlicher Neutralität ver-
einbar sei. Der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte hat dies gestützt.
Doch anders als damals steht heute das
Tragen des Kopftuches bei Schülerinnen
zur Debatte – was die religiöse Neutrali-
tät der Schule nicht tangiert.

2015 hob das Bundesgericht ein
von einer St. Galler Schule verhängtes
Kopftuchverbot auf. Die Glaubens- und
Gewissensfreiheit gehe vor. Es ergäben
sich in dem Fall auch keine Hinweise
darauf, dass die Schülerin das religiöse
Symbol aus Zwang der Eltern trage.Aus
diesen und weiteren Überlegungen be-
zeichnete das Gericht das Kopftuch-
verbot als nicht verhältnismässig. Uhl-
mann meint vor diesem Hintergrund:
«Ich habe deshalb erhebliche Zweifel,
dass kantonale Kopftuchverbote vor
Bundesgericht Bestand hätten.»

Kommentar auf Seite 20

Das Kopftuch von Minderjährigen gibt zu reden. KARIN HOFER / NZZ
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Die Bührle-Stiftung nabelt sich ab
Die jahrelange Kritik zeigt Wirkung – die Kunstsammlung könnte die Stadt Zürich eines Tages verlassen

MARIUS HUBER

Die Drohung kam immer wieder einmal
auf, aber viele nahmen sie nicht richtig
ernst. Eines Tages könnten die Verant-
wortlichen der Stiftung Bührle genug
haben vom feindseligen Klima in der
Stadt Zürich und mit ihrer unschätzba-
ren Kunstsammlung das Weite suchen.
«Tschüss,Chipperfield-Gebäude,ade!» –
so würde er es angesichts der «stetigen
Unterstellungen» machen, sagte der
SVP-Politiker Rochus Burtscher letzten
Mai im Zürcher Kantonsparlament.

Damals beschloss eine linke Mehr-
heit mithilfe der GLP und der EVP,
dass die Herkunft der Bilder, die im
über 200 Millionen Franken teuren Er-
weiterungsbau des Kunsthauses aufge-
hängt sind, ein weiteres Mal untersucht
werden müsse. Diesmal «lückenlos». Es
geht um die Frage, ob Kunstwerke in

die Sammlung des Waffenfabrikanten
Emil Bührle gelangten, die von den jüdi-
schen Vorbesitzern während des Nazi-
Regimes unter Zwang verkauft wurden.
Die Kosten für diese Aufarbeitung, be-
fand die Parlamentsmehrheit, solle die
Bührle-Stiftung zusammen mit dem
Kunsthaus tragen. Je nach Ergebnis solle
man die Bilder danach abhängen.

Die Drohung, dass die Stiftung nicht
alles mit sich machen lasse, wischte die
SP-Sprecherin Sibylle Marti im Parla-
ment vom Tisch: «Was soll sie dann mit
diesen Bildern machen, wenn sie nicht
mehr im Zürcher Kunsthaus hängen? Sie
vergammeln lassen irgendwo in einem
Keller oder sie irgendwie nach China
oder Katar verkaufen?» Nun scheint es,
als habe die Stiftung durchaus Ideen.

Zweckänderung bewilligt

Ein knappes halbes Jahr nach dieser
Debatte hat sie zur allgemeinen Ver-
blüffung den Stiftungszweck angepasst
und den für Zürich entscheidenden Pas-
sus gestrichen. Die Kunstsammlung soll
zwar weiterhin als Ganzes der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden,
aber nicht mehr länger zwingend in der
Stadt Zürich. Der Handelsregisterein-
trag ist in der Nacht auf Donnerstag ent-
sprechend angepasst worden. Das heisst:
Wenn der Vertrag zwischen dem Kunst-
haus und der Bührle-Stiftung Ende 2034
ausläuft, könnten Cézannes «Knabe mit
der roten Weste», van Goghs «Sämann»
und all die anderen Bilder die Stadt im
Prinzip verlassen.

Ein Entscheid über die Zukunft der
Sammlung sei mit der «Bereinigung» der
Statuten nicht getroffen, teilt die Stif-
tung in einem knappen Communiqué
mit. Diese diene bloss der «Klärung der
Handlungsoptionen» – was schon seit
langer Zeit diskutiert worden sei. Der
Entscheid der Stiftung kommt für die
Stadtregierung unerwartet, wie sie auf
Anfrage mitteilt. Sie ist erst am Diens-
tag von der Stiftung informiert worden,
obwohl diese die Änderung schon vor
Monaten beschlossen hatte.

Ein Stiftungsrat kann den Zweck einer
Stiftung nicht ohne weiteres derart grund-
sätzlich ändern. Möglich ist dies gemäss
Gesetz nur dann, wenn der ursprüngliche
Zweck «eine ganz andere Bedeutung oder
Wirkung erhalten hat, so dass die Stiftung
dem Willen des Stifters offenbar entfrem-
det worden ist». Ob dies der Fall ist, ent-
scheidet die zuständige Behörde, im Kan-
ton Zürich die Stiftungsaufsicht BVS. Im
Fall Bührle hat die Aufsicht die Ände-
rung bewilligt, wie sie auf Anfrage bestä-
tigt. Zur Begründung sagt sie nichts. Klar
ist aber: Der wenig wertschätzende Ton
in den politischen Auseinandersetzungen
kann für die Aufsicht keine Rolle gespielt
haben – auch wenn dieser den Vertretern
der Stiftung sicher nicht gefallen hat.

Ausschlaggebend muss gewesen sein,
dass im politischen Klima der Stadt unge-

wiss ist, ob sich die Sammlung in Zürich
künftig noch im Sinne der Stifter zeigen
lässt: nämlich möglichst «als Ganzes».
Dies zeigte sich schon letztes Jahr, als
fünf Bilder abgehängt und eingelagert
worden sind. Es handle sich um Werke,
die möglicherweise ihren früheren Be-
sitzern zurückgegeben werden müssten,
hiess es damals seitens des Kunsthauses.
Anlass waren neue Empfehlungen zum
Umgang mit NS-Raubkunst, die das
amerikanische Aussenministerium kurz
davor veröffentlicht hatte.

Zwingend wäre dieser Eingriff nicht
gewesen, denn die US-Empfehlungen
sind nicht bindend. Er entsprach einer
politischen Forderung der Stadt, der sich
das Kunsthaus verpflichtet hat. Dieses
verfolgt eine neue Linie im Umgang mit
Werken, die während der NS-Zeit unter
Druck verkauft wurden.

Derzeit ist die Bührle-Sammlung im
Kunsthaus gar nicht mehr zu sehen. Sie
wurde Ende September für einen gros-
sen Umbau der Ausstellung geschlos-
sen – zum wiederholten Mal. Sie soll erst
2027 wiedereröffnet werden.Dazwischen
gibt es als Übergangslösung eine Schau
der Bilder ohne Einordnung. So geht das
seit Jahren, ein Ende ist nicht absehbar.

Präsentation erneut angepasst

Schon zwei Jahre nach der Eröffnung
im Herbst 2021 wurde die Präsentation
der Bilder ein erstes Mal gründlich über-
arbeitet.Die Herkunft derWerke,die zu-
vor in einem Nebenraum behandelt wor-
den war, rückte nun unübersehbar mit-
ten in die Kunstsäle. Auf grossen Tafeln
wurden die Besucher nun über die jüdi-
schen Sammler aufgeklärt,die ihre Bilder
an Bührle verkauft hatten, und über des-
sen Waffengeschäfte mit den Nazis. Zu-
dem kamen Kritiker und Verteidiger der
Sammlung per Videobildschirm zu Wort.

Die Präsentation der Sammlung
wurde erneut angepasst, nachdem der
Historiker Raphael Gross im Sommer
2024 einen Bericht zur Herkunft der Bil-
der veröffentlicht hatte. Er hatte im Auf-
trag von Stadt und Kanton Zürich und
der Trägergesellschaft des Kunsthauses
die bisherige Provenienzforschung der
Bührle-Stiftung untersucht.

Das Ergebnis war für diese wenig
schmeichelhaft. In vielen Fällen sei die
Herkunft nicht oder nicht ausreichend
erforscht, urteilte Gross, und die Ein-
ordnung treffe oft nicht zu. In eini-
gen Fällen gebe es «starke Zweifel an
der Unbedenklichkeit der Provenienz».
Der Historiker empfahl deshalb wei-
tere Forschungen, insbesondere zu den
jüdischen Vorbesitzern. Das Kunsthaus
plant gegenwärtig ein fünfjähriges For-

schungsprojekt zu sämtlichen Werken,
das von unabhängigen Experten über-
prüft werden soll. Die Zürcher Stadt-
regierung will dies finanziell unterstüt-
zen. Sollte sich ergeben, dass im Kunst-
haus Bilder hängen, die ihre Vorbesitzer
aufgrund der NS-Verfolgung veräussern
mussten, soll die Stiftung eine Lösung
mit deren Erben finden. Nachdem im
Sommer 2024 fünf Bilder abgehängt
worden waren, teilte die Stiftung mit, sie
werde nach einer «fairen und gerechten

Lösung» suchen. Inzwischen hat sie in
zwei Fällen einen Vergleich getroffen –
Details sind nicht bekannt –, weshalb die
Werke wieder gezeigt werden können.

Entschädigungszahlungen sind eine
Möglichkeit, es kann aber auch auf den
Verkauf von Bildern hinauslaufen. Das
Kunsthaus selbst hat letztes Jahr einen
Präzedenzfall geschaffen: Es hat ange-
kündigt, einen Monet aus seiner Samm-
lung zu verkaufen, an den es 1939 auf-
grund einer finanziellen Notlage der
jüdischen Vorbesitzer gelangte.

Gegenseitige Vorwürfe

Es ist die Konsequenz der neuen Null-
toleranzstrategie im Umgang mit Flucht-
gut, die auch für die Bührle-Sammlung
gilt. Diese könnte nach der Wiedereröff-
nung 2027 nicht nur um ein paar Bilder
ärmer sein. Die Ausstellung soll zudem
nach der Überarbeitung noch einmal
stärker als bisher auf die Herkunft der
Werke und das Schicksal ihrer ehemali-
gen Eigentümer hinweisen. Zurzeit be-
findet man sich also in einer entschei-
denden Phase, in der die Weichen für
diese neuerliche Aufarbeitung gestellt
werden. Dass die Stiftung gerade jetzt
ihren Zweck ändert und damit implizit
einen Wegzug aus Zürich in den Raum
stellt – wird kaum ein Zufall sein.

Der grüne Zürcher Stadtparlamen-
tarier Markus Knauss, ein Kritiker der
Bührle-Sammlung, geht davon aus, dass
die Stiftung ihren Absprung vorbereitet.
Die Bührle-Erben hätten genug von der
Kritik, die einfach nicht aufhöre. Die an-
stehende neuerliche Untersuchung der
Werke bedeute für die Stiftung einen
Kontrollverlust, der auch ins Geld gehen

könnte. Knauss würde es zwar bedau-
ern, wenn Zürich die Sammlung ver-
lieren würde. Aber die Stadt habe sich
zu lange nach dem Willen der Stiftung
gerichtet. «Wenn man die Dinge unter
dem Deckel behalten will, ist das sel-
ten eine gute Strategie.» Stadtpräsi-
dentin Corine Mauch habe alles getan,
um die Provenienzforschung zu brem-
sen, damit die Bührles nicht brüskiert
würden. «Damit hinterlässt sie Zürich
einen Scherbenhaufen.»

Die Stadtpräsidentin wehrt sich gegen
Vorwürfe an ihre Adresse. Sie habe die
Brisanz des Themas nicht unterschätzt,
sondern begrüsse die «intensiv geführte
gesellschaftliche Debatte um den richti-
gen Umgang mit der Sammlung Bührle
im Kunsthaus» .

Für Stefan Urech von der SVP ist
nicht der Stadtrat schuld, falls Zürich
die Sammlung verlieren sollte, sondern
links-grüne Parlamentarier wie Knauss.
«Sie haben sich immer wieder abschät-
zig über dieses Geschenk an die Stadt
geäussert», sagt er. Einmal hatten sie
zum Beispiel angeregt, eine Kanone vors
Kunsthaus zu stellen, die rote Farbe ver-
schiesst, um an die Geschäfte des «häss-
lichen Industriellen» Bührle zu erinnern.

Die Linke habe den Bogen auch mit
ihren immer neuen Forderungen über-
spannt, findet Urech. «Anfangs waren
sich alle einig, dass es eine Provenienz-
forschung geben muss.Aber dann war es
nie genug.» Er könnte daher nachvoll-
ziehen, wenn die Sammlung aus Zürich
abgezogen würde. Auch wenn das «sehr
schade» wäre.

Nicht die erste Kontroverse

Stadtpräsidentin Mauch sieht keinen
Anlass, jetzt den Kurs zu anzupassen,
um einen drohenden Verlust der Bilder
abzuwenden: Die weitere Provenienz-
forschung und Kontextualisierung der
Sammlung, die nun anstehe, erachte die
Stadt unverändert als wichtig. Wie es
nach 2034 weitergehen soll, werde wie
geplant erst in vier Jahren bei einer Eva-
luation der bisherigen Zusammenarbeit
thematisiert.

Es wäre nicht das erste Mal, dass
Zürich aufgrund einer heftigen Kontro-
verse über die Schatten der Nazi-Ver-
gangenheit auf eine bedeutende Kunst-
sammlung verzichten müsste. Ähnli-
ches passierte schon 2001, nachdem der
deutsche Sammler Friedrich Christian
Flick angekündigt hatte, in Zürich-West
vom Stararchitekten Rem Koolhaas ein
Museum bauen zu lassen.

Dort wollte er Werke bedeutender
Künstler der Moderne zeigen: von Mar-
cel Duchamp über Alberto Giacometti,
Gerhard Richter und Jeff Wall bis hin zu
zeitgenössischen Schweizer Kunstschaf-
fenden wie Fischli/Weiss, Pipilotti Rist
oder Roman Signer. Weil Flicks Fami-
lienvermögen aber auf die Produktion
von Rüstungsgütern für die Nazis zu-
rückging, regte sich Widerstand gegen
diese Pläne.

Die Kritiker warfen der Familie vor,
sich nicht am Wiedergutmachungsfonds
für die Zwangsarbeiter des NS-Regimes
beteiligt zu haben. Besonders pointiert
äusserte sich der damalige Direktor des
Schauspielhauses, Christoph Marthaler,
weil das Museum in Nachbarschaft des
Schiffbaus entstanden wäre: «Wir kön-
nen den Gedanken nicht verdrängen,
dass die Exponate dieser Sammlung
mit Kriegsverbrechergeld und enteig-
netem, arisiertem jüdischem Vermögen
bezahlt wurden.»

Unter denjenigen, die Flick öffentlich
verteidigten,fällt rückblickend der Künst-
ler Roman Signer auf: Er bezeichnete die
Empörung als scheinheilig und begrün-
dete dies damit, dass der Bührle-Saal im
Kunsthaus ebenfalls mit Waffengeldern
finanziert worden sei. Aus dem Umfeld
von Flick war damals zu hören, dass ihm
die heftige Kritik zugesetzt habe.DasTuch
war danach zerschnitten – daran konnte
auch eine Intervention des Stadtpräsi-
denten Elmar Ledergerber nichts mehr
ändern, der die Sammlung gerne nach
Zürich geholt hätte. Flick zog mit seinen
Kunstwerken schliesslich nach Berlin.

DasWerk von Claude Monet (links) wurde vom Kunsthaus im Sommer 2024 vorsorglich abgehängt. ENNIO LEANZA / KEYSTONE

Bührle-Stiftung probt
den Befreiungsschlag
Kommentar auf Seite 20

Ein Entscheid
über die Zukunft
der Sammlung sei
mit der «Bereinigung»
der Statuten
nicht getroffen,
teilt die Stiftung mit.

Corine Mauch
Stadtpräsidentin
von ZürichN
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